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 Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen 

 
 

 
 
 
 
 
Referat 10 (Personal und Organisation) 
 
 

 

I 
Bekanntmachungen des  

Oberbürgermeisters 
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Gelsenkirchen, 11. Januar 2016 

I. V. W elge  
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Referat 14 (Rechnungsprüfung) 
 
Tagesordnung 
für die 10. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 26. Januar 2016, 16.00 Uhr, Ratssaal, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, 
Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 *Berichte über die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschafts-
führung der kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen durch die 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in den Jahren 2012 bis 2014 
 

 14-20/2470 

2 Bericht des Datenschutzbeauftragten (DSB) 
- Interner Beauftragter für den Datenschutz bei der Stadt Gelsenkirchen 
 

 14-20/2477 

3 Bestellung einer Schriftführerin und deren Stellvertreter 
 

 14-20/2408 

4 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Abberufung einer Prüferin beim Referat Rechnungsprüfung gem. § 104 
Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
 

 14-20/2382 

2 Beratung der in der 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 
03.11.2015 angeforderten Berichte 
 

 14-20/2332 

3 Prüfung des Jahresabschlusses 2014 des Zweckverbandes für das 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe 
 

 14-20/2373 

4 Prüfung des kulturellen Angebotes "Kommunales Kino" der Stadt 
Gelsenkirchen 
 

 14-20/2337 

5 Prüfung der Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten, Haftpflicht- 
und Kaskoschäden 
 

 14-20/2378 

6 Prüfung der Hilfen zur Gesundheit nach Kapitel 5 SGB XII 
 

 14-20/2460 

7 Prüfung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten 
Bochum, Bottrop, Gelsenkirchen, Hagen, Herne und dem Ennepe-Ruhr-
Kreis zur Übertragung der Aufgaben nach dem Gesetz zur Bildung 
Einheitlicher Ansprechpartner in NRW (EA-Gesetz NRW) im Rahmen der 
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie im Binnenmarkt 
 

 14-20/2327 

8 Prüfung der Pachtabrechnung bei unbebautem Grundbesitz 
 

 14-20/2372 

9 Prüfung von Kleinaufträgen bis 10.000 € (netto) Auftrags- und Abrech-
nungswert im Zeitraum vom 01.01. bis 30.06.2015 beim Referat 69 - 
Verkehr 
 

 14-20/2431 

10 Prüfung des Referates Bauordnung und Bauverwaltung 
 

 14-20/2384 

11 Unterrichtung des Rechnungsprüfungsausschusses über durchgeführte 
Prüfungen  
 

 14-20/2468 

12 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

 
Gelsenkirchen, 14. Januar 2016 

I. A. Behrendt  
 
 
Referat 30 (Recht und Ordnung) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Mile Cirpaci, 
zuletzt bekannte Anschrift: Bromberger Str. 63, 45884 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 23.12.2015 und 06.01.2016 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 30 - Recht und Ordnung, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
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Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 08. Januar 2016 

I. A. Kowal l ek  
 
 
Referat 30 (Recht und Ordnung) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Ionel Ivancea, 
zuletzt bekannte Anschrift: Lazarettstr. 17, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 04.01.2016 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 30 - Recht und Ordnung, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 08. Januar 2016 

I. A. Kowal l ek  
 
 
Referat 30 (Recht und Ordnung) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Plamen Naydenov, 
zuletzt bekannte Anschrift: Robergstr. 32, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 04.01.2016 und 06.01.2016 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 30 - Recht und Ordnung, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 12. Januar 2016 

I. A. Kowal l ek  
 
 
Referat 30 (Recht und Ordnung) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Gizela Rostas, 
zuletzt bekannte Anschrift: Auf der Hardt 137, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheide 08.01.2016 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 30 - Recht und Ordnung, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 13. Januar 2016 

I. A. Borut ta  
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Referat 51 (Erziehung und Bildung) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Cirpaci, Cirprian 
zuletzt bekannte Anschrift: Wanner Str. 191, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 21.12.15 
Aktenzeichen: 51.1.UV.14.1861 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat Erziehung und Bildung, Unterhaltsvorschusskasse, Wildenbruchplatz 7, Zimmer 508, während der 
Öffnungszeiten in Empfang genommen werden. Verkehrsstunden sind montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und mittwochs vom 13:30 Uhr bis 
15:30 Uhr und nach Vereinbarung. 
 
Der Bescheid wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 06. Januar 2016 

I. A. Schreck  
 
 
Referat 53 (Gesundheit) 
 
Tagesordnung 
für die 9. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Verbraucherschutz am 28. Januar 2016, 15.00 Uhr, Sitzungszimmer 1 - Zenica, 4. OG, 
Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Qualitätsmanagementsysteme in der Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachung 
- Vortrag Frau Dr. Schulze Schleithoff - 
 

  

3 Gesundheitsbericht 2014 der Stadt Gelsenkirchen 
 

 14-20/2459 

4 Tuberkulose und Tätigkeit der Tuberkulosehilfe beim Referat Gesundheit 
- Vortrag Herr Dr. Kalwitzki, Abteilungsleiter 53/1 
 

  

5 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

B. Nichtöffentlicher Teil: 
- entfällt - 

  Drucksache Nr. 
 

    
 
Gelsenkirchen, 15. Januar 2016 

I. V. W elge  
 
 
Vorstandsbereich 6 (Planen, Bauen, Umwelt und Liegenschaften) 
 
Tagesordnung 
für die 11. Sitzung des Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses am 27. Januar 2016, 16.00 Uhr, Sitzungszimmer Cottbus, Rathaus Buer, 
Goldbergstraße 12, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Bürgerschaftliche Initiativen 
 

  

2 Bebauungsplanverfahren 
 

  

2.1 Bebauungsplan Nr. 319.2 
der Stadt Gelsenkirchen  
"Erweiterung Neubaugebiet Wohnen An der Luthenburg" 
 
Aufstellungsbeschluss 
 

 14-20/2455 

2.2 Bebauungsplan Nr. 353.2, 1. Änderung 
der Stadt Gelsenkirchen 
"Schalker Verein - Ost" 
- Aufstellungsbeschluss - 
 

 14-20/2456 
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3 Regionaler Flächennutzungsplan (RFNP) der Planungsgemeinschaft 
Städteregion Ruhr der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen 
Auslegungsbeschluss für ein Änderungsverfahren in Essen (21 E) 
 

 14-20/2424 

4 Stellungnahme zum Entwurf des Landesentwicklungsplans (LEP) Nord-
rhein-Westfalen im Rahmen der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Träger öffentlicher Belange 
 

 14-20/2430 

5 Beteiligung der Stadt Gelsenkirchen an der Zukunftsinitiative "Wasser in 
der Stadt von morgen" 
 

 14-20/2342 

6 Straßenbenennung für die Erschließungsstraßen des Neubaugebietes im 
Bereich Bebauungsplangebiet 319.1 „Südlich Almastraße“ 
 

 14-20/2422 

7 Erarbeitung eines gesamtstädtischen Räumlichen Strukturkonzeptes 
(RSK) 
 

 14-20/2473 

8 Bauvorhaben von besonderer städtebaulicher Bedeutung 
 

  

9 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

9.1 Mitteilungen 
 

  

9.2 Anfragen 
 

  

B. Nichtöffentlicher Teil: 
- entfällt - 

  Drucksache Nr. 
 

    
 
Gelsenkirchen, 15. Januar 2016 

I. V. Har ter  
 
 
Referat 63 (Bauordnung und Bauverwaltung, Zentrale Vergabestelle) 
 
Öffentliche Ausschreibung gem. VOB/A - Abschnitt 1 
Vergabenummer: 16-0003-00 
 
Die Stadt Gelsenkirchen (63/4.1 Zentrale Vergabestelle) führt für das Referat 65 - Hochbau und Liegenschaften folgende Öffentliche Ausschrei-
bung gemäß VOB/A - Abschnitt 1, dem Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW), den Bewerbungsbedingungen 
(BewB-GE-VOB) der Stadt Gelsenkirchen für die Vergabe von Bauleistungen und den Zusätzlichen Vertragsbedingungen (ZVB-GE-VOB) der 
Stadt Gelsenkirchen für die Ausführung von Bauleistungen, durch: 
 
Lieferung und Montage von naturwissenschaftlichen Einrichtungen gem. DIN 18299,  
DIN 18334, DIN 18355, DIN 18381 
Gesamtschule Horst, Devensstraße 15, Gelsenkichen 
Sanierung NW-Bereich Biologie 
 
Art und Umfang der auszuführenden Leistung: 
Lieferung und Montage von naturwissenschaftlichen Einrichtungen im Bereich Biologie: 
  5 Erste-Hilfe-Schränke 
  5 Kohlendioxidlöscher 
  5 Sammlungsschränke 
  1 Wandvorbereitungstisch 
  3 Lehrer-Exp.-Tische 
  8 Schüler-Energiezellen 
43 Schülerübungstische 
 
Frist für die Ausführung: März bis Mai 2016 
 
Die spätere Auftragsvergabe erfolgt durch das Referat 65 - Hochbau und Liegenschaften (Auftraggeber). 
 
Eignungskriterien / Bewerbungskriterien: 
 
Für die Vergabe kommen nur Bieter in Frage, die nachweisen können, dass sie bereits vergleichbare Arbeiten ähnlichen Umfangs ausgeführt 
haben. Bieter müssen auf Verlangen des Auftraggebers ihre Eignung durch entsprechende Erklärungen, Nachweise, Bescheinigungen und 
Referenzen (unter Angabe der ausgeführten Aufträge und Auftraggeber) nachweisen. 
 
Der Auftraggeber behält sich vor, bei Öffentlichen Ausschreibungen (gem. § 3 Abs. 1 VOB/A) die in § 6 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A genannten Angaben 
sowie Referenzen, auch noch nach dem Eröffnungstermin und bis zur Zuschlagserteilung innerhalb von 6 Kalendertagen anzufordern. 
 
Mit Abgabe des Angebotes sind die folgenden Verpflichtungserklärungen für Auftragnehmer und deren Nachunternehmer sowie Verleiher von 
Arbeitskräften gemäß dem Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) abzugeben: 

 Verpflichtungserklärung zu Tariftreue- und Mindestentlohnung 
 Verpflichtungserklärung nach § 18 TVgG-NRW zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen 
 Verpflichtungserklärung nach § 19 TVgG-NRW zur Frauenförderung und Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

 
Weitere geforderte Erklärungen, Nachweise, Bescheinigungen und Referenzen, die mit dem Angebot abzugeben sind: 
Keine 
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Fehlende Unterlagen sind gem. § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A spätestens innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung durch den Auftraggeber 
vorzulegen. 
 
Die Abgabe der Erklärungen, Nachweise, Bescheinigungen und Referenzen kann mit der vom Auftraggeber direkt abrufbaren Eintragung in die 
allgemein zugängliche Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) erfolgen, sofern diese 
Bestandteil des Präqualifizierungsverfahrens sind. Die Nummer der Eintragung in das Präqualifikationsverzeichnis ist dann im Angebotsschrei-
ben einzutragen. 
 
Nebenangebote sind nicht zugelassen. 
 
Zuschlagskriterien / Wertungskriterien (Gewichtung): 
Preis (100 %) 
 
Das Entgelt für die Vergabeunterlagen beträgt 7,00 €. Es wird nicht erstattet und ist an die Stadt Gelsenkirchen, Referat 20 - Stadtkämmerei 
und Finanzen zu überweisen. IBAN DE62 42050001 0101000774, BIC: WELADED1GEK (Konto Nr. 101 000 774 bei der Sparkasse Gelsen-
kirchen, BLZ 420 500 01). Als Verwendungszweck ist anzugeben: 
BSt.: 9902144751; Vergabe-Nr.: 16-0003-00. 
 
Die Vergabeunterlagen werden gegen Vorlage der Einzahlungsquittung ab dem 25.01.2016 und nur bis zum 10.02.2016 (Ausschlussfrist) bei 
der Stadt Gelsenkirchen, Referat 63 - Bauordnung und Bauverwaltung, 63/4.1 Zentrale Vergabestelle, Rathaus Buer, Zimmer 56, 
Goldbergstraße 12, 45894 Gelsenkirchen, Tel.: 0209 169-4833, Telefax: 0209 169-4821, E-Mail: 
zentrale.vergabestelle@gelsenkirchen.de während der Öffnungszeiten ausgegeben oder auf schriftliche Anforderung auf dem Postweg 
zugesandt. Das Versandrisiko trägt der Empfänger. 
An der v. g. Stelle können die Vergabeunterlagen zuvor auch eingesehen werden. 
 
Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen und im verschlossenen Umschlag einzureichen. Der den Vergabeunterlagen beigefügte 
orangefarbene Umschlagaufkleber ist zu verwenden. Digitale Angebote sind nicht zugelassen. Eine Übermittlung der Angebote auf elektroni-
schem Wege (z. B. per E-Mail, CD oder per Telefax) ist nicht gestattet. 
 
Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote / Eröffnungstermin im Beisein der Bieter oder ihrer Bevollmächtigten: 17.02.2016, 14:00 Uhr. 
 
Ort der Eröffnung der Angebote / Anschrift für die Einreichung der Angebote: 
Stadt Gelsenkirchen, Referat 63 - Bauordnung und Bauverwaltung, 
63/4.1 Zentrale Vergabestelle, Rathaus Buer, Zimmer 60, Goldbergstraße 12, 45894 Gelsenkirchen. 
 
Bei Postbeförderung trägt der Bieter das Risiko der rechtzeitigen Zustellung. 
 
Ablauf der Zuschlagsfrist: 17.03.2016, 24:00 Uhr. 
 
Die Bewerber bzw. Bieter können sich zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen gem. § 21 VOB/A an folgende 
Nachprüfungsstelle wenden: 
Bezirksregierung Münster, Dezernat 63 - VOB-Stelle, Domplatz 36, 48143 Münster. 
 
Gelsenkirchen, 12. Januar 2016 

I. A. Sch lü ter  
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Stadtwerke Gelsenkirchen  
 
Korrektur zur Bekanntmachung vom 15. Januar 2016 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 



 

54  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016 

 
 
 
 



 

Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016  55 

 
 
 
 



 

56  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016 

 
 
 
 



 

Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016  57 

 
 
 
 



 

58  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016 

 
 
 
 



 

Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016  59 

 
 
 
 



 

60  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016 

 
 
 
 



 

Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016  61 

 
 
 
 



 

62  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016 

 
 
 
 



 

Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016  63 

 
 
 
 



 

64  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016 

 
 
 
 



 

Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2016 – Nr. 3/22. Januar 2016  65 

 
 
Gelsenkirchen, 13. Januar 2016 

I. A. Hegemann                I. A. Lewandrowsk i  
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UMLEGUNGSAUSSCHUSS DER STADT GELSENKIRCHEN 
 
Unanfechtbarkeit von vereinfachten Umlegungsregelungen 
 
Der vom Umlegungsausschuss der Stadt Gelsenkirchen am 13.12.2015 gefasste Beschluss gemäß § 82 Baugesetzbuch vom 27.08.1997 
(BGBl. I S. 2141) in der zurzeit gültigen Fassung für die vereinfachte Umlegung Flurstraße - V 87 - ist am 06.01.2016 unanfechtbar geworden. 
 
Hiervon betroffen sind die Einwurfs- und Zuteilungsgrundstücke 
 
Gemarkung Buer, Flur 96 
 
Ord. Nr. Einwurfsgrundstücke Zuteilungsgrundstücke 
 Flurstücke Nr. Flurstücke Nr. 
 
         2 122, 375 381 
 

  1a 377 382 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 (Abs. 2) BauGB der bisherige Rechtszustand durch den in diesem Beschluss vorgesehenen 
neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke 
sowie die Bekanntgabe der im Grenztermin vom 10.07.2015 bereits angezeigten Abmarkungen der neuen Grenzpunkte ein. 
 
Gegen die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit kann binnen 6 Wochen nach ihrer Bekanntmachung Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
gestellt werden. 
 
Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Umlegungsausschuss der Stadt Gelsenkirchen, Verwaltungsgebäude Rathaus Gelsen-
kirchen-Buer, Zimmer 107, in den Dienststunden montags bis donnerstags in der Zeit von 8.30 - 15.30 Uhr und freitags in der Zeit von  
8.30 - 12.30 Uhr einzureichen. 
 
Über den Antrag entscheidet das Landgericht Arnsberg, Kammer für Baulandsachen. 
 
Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder eines Vertreters versäumt, so wird dessen Verschulden dem vertretenen 
Beteiligten zugerechnet. 
 
Gelsenkirchen, 13. Januar 2016 

Die Vorsitzende 
S ickers  

Dienstsiegel 
Umlegungsausschuss der 
Stadt Gelsenkirchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GELSENKANAL 
 
Bekanntmachung 
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 01.10.2015 wie folgt beschlossen: 
 
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen stellt den Jahresabschluss von GELSENKANAL für das Geschäftsjahr 2014 fest und entlastet den Betriebs-
ausschuss. 
 
Der Jahresgewinn in Höhe von 6.954.117,19 € wird an die Stadt Gelsenkirchen ausgeschüttet. 
 
Jahresabschluss und Lagebericht werden bis zur Fertigstellung des nächsten Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hat am 11.01.2016 den nachfolgend dargestellten abschließenden Vermerk erteilt. 
 
„Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes GELSENKANAL. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31.12.2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  EversheimStuible Treuberater GmbH, Düsseldorf, bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 08.05.2015 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht der GELSENKANAL, eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar 
bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in 
der Verantwortung der Betriebsleitung der Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
  

Sonstige  

Bekanntmachungen III 
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Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzu-
führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschrif-
ten sowie den Regelungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EversheimStuible Treuberater GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 
erforderlich. 
 
Herne, den 11.01.2016 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Thomas Siegert“ 
 
Gelsenkirchen, 13. Januar 2016 

Ontyd                    S tachowiak  
 
 
 
 
 
 
 
25jähriges Dienstjubiläum: 
1. Januar 2016: Martina Langner-Gross, Beschäftigte (GELSENDIENSTE), 
1. Februar 2016: Iris Urban, Beschäftigte (Senioren- und Pflegeheime), 
6. Februar 2016: Ralf Zappe, Beschäftigter (Senioren- und Pflegeheime), 
 
Ruhestand: 
1. Februar 2016: Klaus Mäuselein, Beschäftigter (Gelsensport) 
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